
Zwischen der

Freien Hansestadt Bremen

vertreten durch

die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration (SASJI)

und

JUS - Jugendhilfe und Soziale Arbeit GmbH,
Plantage 24, 28215 Bremen

wird folgende

Vereinbarung nach 78 b SGB VIII

geschlossen:

1. Gegenstand

Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen, die die JUS - Jugendhilfe und Soziale

Arbeit GmbH, Differenzierte Soziale Hilfen (DSH), Plantage 26, 28215 Bremen, im fol-

genden Leistungserbringer genannt für 18 Plätze der Mobilen Betreuung, MOB (Leis-

tungsangebotstyp 7) für junge Menschen bzw. deren Personensorgeberechtigte er-

bringt, die einen Anspruch auf Hilfe gem. der §§ 34, in Ausnahmefällen 35a, (41) des

SGB VIII (KJHG) haben. Es handelt sich um ein stationäres Angebot.

1.2 Diese Vereinbarung bestimmt Näheres zu Art, Inhalt und Umfang der Leistung, ihrer

Vergütung und ihrer Prüfung. Im Übrigen finden die Regelungen des Bremischen Lan-

desrahmenvertrages nach § 78 f SGB VIII vom 15.11.2001 in Verbindung mit seinen

Anlagen in der aktuellen Fassung Anwendung.

2. Leistungsvereinbarung

2.1 Das Leistungsangebot des Leistungserbringers entspricht den in der Vertragskommis-

sion SGB VIII festgelegten Leistungsangebotstypen. Näheres zu Art, Inhalt, Umfang und

Qualität der Leistung ist der beigefügten Leistungstypenbeschreibung (Anlage 2) zu ent-

nehmen.
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2.2 Die Leistungen sind nach den allgemein anerkannten fachlichen Standards sowie der

Entgeltbemessung zugrundeliegenden personellen Ausstattung zu erbringen. Sie müs-

sen ausreichend und zweckmäßig sein und dürfen das Maß des Notwendigen nicht über-

schreiten. Sie sind so zu gestalten, dass eine bedarfsgerechte Hilfe im Einzelfall gewähr-

leistet ist.

2.3 Der Leistungserbringer hat sicherzustellen, dass er nur Personen beschäftigt oder ver-

mittelt, die nicht wegen einer der in § 72a Satz 1 SGB VIII genannten Straftaten rechts-

kräftig verurteilt worden sind. Zu diesem Zweck hat er sich bei der Einstellung, aus be-

sonderem Anlass und in regelmäßigen Abständen (spätestens alle 5 Jahre) ein Füh-

rungszeugnis nach § 30 Abs. 1 des Bundeszentralregistergesetzes vorlegen zu lassen.

Unbeschadet dessen hat der Leistungserbringer unverzüglich geeignete Maßnahmen zu

ergreifen, wenn ihm bekannt wird, dass gegen eine Person wegen des Verdachtes, eine

solche Straftat begangen zu haben, Ermittlungen zur Strafverfolgung eingeleitet worden

sind.

2.4 Nach § 8a SGB VIII ist bei Anhaltspunkten, die auf eine drohende Kindeswohlgefährdung

für ein Kind oder einen Jugendlichen hindeuten, im Zusammenwirken mehrerer Fach-

kräfte das Gefährdungsrisiko abzuschätzen. Die Mitarbeiter einer Einrichtung verpflichtet

dies, bei der Kenntnis von einem Gefährdungsrisiko, ihren Schutzauftrag unmittelbar

wahrzunehmen und/ oder das zuständige Jugendamt zu informieren.

2.5 Der Leistungserbringer verpflichtet sich nur Personal einzusetzen, das entsprechend der

jeweiligen Leistungsangebotstypenbeschreibung persönlich geeignet ist. Bei Abwei-

chung von den jeweils vom Landesjugendamt als sozialpädagogische Fachkräfte defi-

nierten Qualifikationen besteht ein EntscheidungsvorbehaltderSASJi bezüglich derVer-

gleichbarkeit von Qualifikationen. Vor Beschäftigung anderer Personen, die aufgrund ih-

rer Ausbildung, besonderer fachpraktischer Erfahrungen und Kenntnisse so qualifiziert

sind, dass sie bestimmte pädagogische Aufgaben übernehmen könnten, ist Einverneh-

men mit dem Leistungsträger und/oder Landesjugendamt herzustellen.

2.6 Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die Bestimmungen des Mindestlohngesetzes

für das Land Bremen (Landesmindestlohngesetz) in seiner jeweils gültigen Fassung zu

beachten und seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht unterhalb des Landes-

mindestlohns zu vergüten.
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2.7 Zu betreuender Personenkreis: Aufgenommen werden Jugendliche ab 16 Jahren (in Ausnah-

mefällen ab 15 Jahren) deren Erziehung und Entwicklung von Ihren Herkunftsfamilien nicht

sichergestellt wird (werden kann), die eine sehr intensive pädagogische Betreuung benötigen

und die Gruppenangebote ablehnen bzw. dort bereits gescheitert sind. MOB stellt eine Alter-

native zu anderen stationären Angeboten dar, sie verlangt von den jungen Menschen keine

Voraussetzung für Gruppenarbeit. Die Aufnahme erfolgt ausschließlich in Kooperation mit dem

ambulanten Sozialdienst „Junge Menschen" des Amtes für Soziale Dienste.

2.8 Betreuungsrahmen: Die Betreuung erfolgt in der Regel in Einzelwohnungen. Für die Betreuung

gilt ein Personalanhaltswert von 1 zu 2,67 einschließlich der notwendigen Vertretung. Die Mo-

bile Betreuung bietet eine unmittelbare Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit der Betreuer/innen, sie

ermöglicht die Einbeziehung der Jugendlichen in Gruppenangebote und ist in der Lage, bei

Bedarf kurzfristig sehr hohe Betreuungsintensitäten zu bieten. Die Intensität der Betreuung ori-

entiert sich am einzelnen Jugendlichen. Die Jugendlichen wohnen zunächst in vom Leistungs-

erbringer angemieteten Wohnungen. Nach Beendigung der Maßnahme können die Jungen

Menschen in der Wohnung bleiben und die Einrichtungsgegenstände und die Mietverträge

übernehmen.

Betreuungsziele: Die Jugendlichen werden bei ihren Versuchen, ein eigenverantwortliches Le-

ben zu führen, unterstützt. Ziele sind die Entwicklung von Lebensperspektiven und die Stär-

kung einer eigenverantwortlichen Persönlichkeitsstruktur.

Betreuungsdauer: Sie ist nicht von vornherein festgelegt (Durchschnitt 2-3 Jahre).

2.9 Erforderliche sachliche und personelte Ausstattung: Die Betreuung der Jugendlichen wird von

Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen sichergestellt. Zusätzlich sind Mittel für Bereit-

schaftsdienste im Entgelt berücksichtigt.

Das Leistungsentgelt enthält die Kosten für das Regelleistungsentgelt und die betriebsnotwen-

digen Investitionen. Ferner sind im Entgelt die Kosten für die Durchführung von Ferienmaß-

nahmen, enthalten.

Mittel für anteilige Leitung, Geschäftsführung, Verwaltung, Hausmeister, Hauswirtschaft/Reini-

gung, Supervision und Fortbildung stehen zur Verfügung.

Die Finanzierung etwaiger Zusatzleistungen ist nicht Gegenstand dieser Vereinbarung.
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3. Entgeltvereinbarung

3.1 Für die Zeit ab 01.02.2024 beträgt die Gesamtvergütung

€ pro Person 147,28 / täglich

(Freihaltegeld € 132,55 pro Person / täglich)

Die Gesamtvergütung gliedert sich in

ein Entgelt für das Regelleistungsangebot in Höhe von

€ pro Person 128,99 / täglich

Ein Entgelt für die betriebsnotwendigen Investitionen in Höhe von

€ pro Person 18,29 / täglich

3.2 Für die Zeit ab 01.02.2025 beträgt die Gesamtvergütung

€ pro Person 154,44 / täglich

(Freihaltegeld € 138,99 pro Person / täglich)

Die Gesamtvergütung gliedert sich in

ein Entgelt für das Regelleistungsangebot in Höhe von

€ pro Person 136,15 / täglich

Ein Entgelt für die betriebsnotwendigen Investitionen in Höhe von

€ pro Person 18,29 / täglich
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Die Berechnungsgrundlagen der genannten Pauschalen sind dem beigefügten Kalkulations-

blatt zu entnehmen.

Die Vergütung ist nur abrechenbar, wenn eine entsprechende Zusicherung der Übernahme

der Vergütung des zuständigen öffentlichen Trägers der Jugendhilfe im Einzelfall vor-

iiegt.Qualitätsentwicklungsvereinbarung

3.3 Die Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität der Leistungsangebote

sowie Bestimmungen geeigneter Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung richten sich nach

§ 8 des LRV SGB VIII sowie der Rahmenvereinbarung zur Qualitätsentwicktung nach §

78b SGB VIII. Der Bericht erfolgt nach den Vorgaben der Rahmenempfehlung zur Qua-

litätsentwicklung für den in der Vertragskommission vereinbarten Berichtszeitraum und

ist dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bis zum in der Vertragskommission

vereinbarten Termin vorzulegen.

3.4 Sollten sich Anhaltspunkte ergeben, die erhebliche Zweifel an der Leistungsqualität und

Wirtschaftlichkeit der Einrichtung begründen, stellt der Träger der Einrichtung dem öf-

fentlichen Jugendhilfeträger auf Anforderung weitergehende, zur sachgerechten Beur-

teilung notwendige und geeignete Prüfungsunterlagen zur Verfügung und erteilt auf An-

frage die erforderlichen Auskünfte. Ziel solcher Prüfungen ist es, etwaige Mängel für die

Zukunft einvernehmlich abzustellen. Zudem hat der örtliche Träger der öffentlichen Ju-

gendhilfe das Recht zu einer angemeldeten Prüfung dieser Unterlagen vor Ort. Diese

wird rechtzeitig angekündigt und gemeinsam terminiert.

Inhalt der Vor-Ort-Prüfung kann darüber hinaus sein;

sich vor Ort ein Bild von der Leistungserbringung zu verschaffen,

Inaugenscheinnahmevon Personen, Personalakten (Arbeitsverträge etc.), Aus-

stattung und Sachen,

Einsichtnahme in die Leistungsdokumentationen und andere relevante Aufzeich-

nungen,

Befragung von Leistungsempfängerinnen und anderen beteiligten Personen

(wird im Kontext der Hilfeplangespräche bzw. in Abstimmung zwischen Case-

Management und Leistungserbringer durchgeführt).

4. Vereinbarungszeitraum

4.1 Die Vereinbarung gilt ab dem 01.02.2024 wird mit einer Mindestlaufzeit von 12 Monaten

auf unbestimmte Zeit geschlossen.
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4.2 Zur vollständigen oder teilweisen Änderung oder Aufhebung der Vereinbarung bedarf es

einer schriftlichen Kündigung unter Einhaltung der unter Ziffer 4.1 bestimmten Mindest-

laufzeit. Die Vergütungsvereinbarung kann mit einer Frist von mindestens 6 Wochen, die

übrigen Bestandteile der Vereinbarung können mit einer Frist von mindestens 3 Monaten

gekündigt werden.

4.3 Für den Fall, dass sich die Leistungs- und Vergütungsfaktoren bzw. -Strukturen durch

gesetzliche oder landesrahmenvertragliche Neuerungen wesentlich verändern, kann

diese Vereinbarung von jeder Vertragspartei ohne Einhaltung einer Frist zum Zwecke

der Anpassung durch Neuverhandlung gekündigt werden. Bis zum Abschluss einer Neu-

Vereinbarung gelten die bisherigen Regelungen weiter.

5. Sonstiges

5.1 Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages verlieren die übrigen Bestim-

mungen ihre Wirksamkeit nicht. Eine unwirksame Regelung ist von den Vertragsparteien

durch eine wirksame zu ersetzen, die der unwirksamen in ihrer Auswirkung möglichst

nahekommt. Im Übrigen gelten die Vorschriften der §§ 53 ff. des Zehnten Buch Sozial-

gesetzbuch (SGB X) über den öffentlich-rechtlichen Vertrag.

5.2 Alle Anlagen dieser Vereinbarung sind Vertragsbestandteil.

5.3 Dieser Vertrag unterliegt dem Bremer Informationsfreiheitsgesetz (BremlFG). Bei Vorlie-

gen der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften des

BremlFG im elektronischen Informationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer

möglichen Veröffentlichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen nach

dem BremlFG sein.

5.4 Der Leistungserbringer bestätigt die Anwendung des von ihm angegebenen Tarifvertra-

ges (TV-L) und die damit im Vertragsentgelt enthaltenen Lohnkosten in voller Höhe an

sein Personal weiterzuleiten. Der Leistungserbringer erklärt sich bereit die gezahlten

Gehälter nach den Anforderungen des Kostenträgers nachzuweisen.

5.5 Sofern noch nicht erfolgt tritt der Einrichtungsträger mit Abschluss dieser Vereinbarung

dem Landesrahmenvertrag nach § 78 f SGB VIII in seiner aktuellen Fassung bei. Die

dort enthaltenen Bestimmungen gelten entsprechend.
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Geschlossen: Bremen, im April 2024

Die Senatorin für Arbeit, Soziales, Leistungserbringer

ch

.....

ind

Anlagen:

Anlage 1: Leistungsangebottyp

Anlage 2: Kalkulationsuntertagen für den Kalkulationszeitraum 01.02.2024-31.10.2025


